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dienden Bildungskonzeption in Übereinstimmung mit den zu
ständigen Staatsorganen. Er bestimmt im Rahmen seiner 
Verantwortung die Hauptrichtung der Entwicklung der Be
rufs- und Qualifikationsstruktur.

(3) Der Minister ist für die Anleitung der dem Ministerium 
unterstellten Hoch- und Fachschulen verantwortlich und ar
beitet dabei eng mit dem Minister für Hoch- und Fachschul
wesen zusammen.

§10
(1) Der Minister ist für die Ausarbeitung einheitlicher 

Grundsätze der Kaderarbeit auf dem Gebiet der Kultur und 
Kunst verantwortlich. Er leitet die ihm unterstellten Einrich
tungen und Betriebe an und sichert in Zusammenarbeit mit 
den Räten der Bezirke die einheitliche Durchsetzung der Prin
zipien der sozialistischen Kaderpolitik. Er sichert die Vorbe
reitung, den Einsatz und die ständige Arbeit mit den leiten
den Kadern entsprechend den von ihm festgelegten Nomen
klaturen, fördert und kontrolliert insbesondere die politisch
fachliche Entwicklung der Frauen und Jugendlichen und den 
Einsatz von Frauen in leitende Funktionen.

(2) Der Minister vereinbart gemeinsam mit den Zentral
vorständen der Gewerkschaft Kunst sowie der Industriege
werkschaft Druck und Papier Maßnahmen zur Frauenförde
rung und gemeinsam mit dem Zentralrat der FDJ Maßnah
men zur Ausbildung und Erziehung der Jugendlichen, zur 
Auswahl von Jugendobjekten und sichert die Anleitung und 
Kontrolle der dem Ministerium unterstellten Betriebe und 
Einrichtungen bei der Erarbeitung und Erfüllung der Jugend
förderungspläne.

§11
(1) Der Minister ist für die Haushalts-, Valuta- und Finanz

wirtschaft, die Planung des kulturellen Leistungsangebots und 
die Steigerung der Exportleistungen mit hoher Qualität der 
dem Ministerium unterstellten Betriebe und Einrichtungen 
und für die Einhaltung der Finanzdisziplin verantwortlich. Er 
sichert die ordnungsgemäße Ausarbeitung, exakte Aufschlüs
selung, Durchführung und Kontrolle der Pläne, kontrolliert 
die Bildung und Verwendung der finanziellen sowie materiel
len Fonds und bestätigt die Quartalskassenpläne.

(2) Der Minister ist für die Anleitung, Durchführung und 
Kontrolle der Kosten- und Preisarbeit sowie die Einhaltung 
der Preisdisziplin verantwortlich. Er erläßt spezielle Kalkula
tionsrichtlinien sowie andere spezielle Preisvorschriften und 
bestätigt die Industriepreise für volkswirtschaftlich wichtige 
neue, weiterentwickelte Erzeugnisse entsprechend der staat
lichen Nomenklatur. Er sichert die Analyse der Preisentwick
lung und der Wirkung der Preise sowie die Kontrolle der 
Preiskalkulation und die Einhaltung der bestätigten Preise.

(3) Der Minister sichert im Bereich der Kultur und Kunst 
die einheitliche Anleitung, Durchsetzung und Kontrolle des 
sozialistischen Arbeitsrechts. Er ist auf der Grundlage der 
staatlichen Aufgaben und Planauflagen verantwortlich für die 
Planung der Arbeitskräfte, die effektive Nutzung des Arbeits
zeitfonds und die Grundsätze der staatlichen Lohnpolitik ein
schließlich der Entwicklung des Prämien-, Kultur- und Sozial
fonds und ihrer Verwendung.

(4) Der Minister schafft in Zusammenarbeit mit den Vor
ständen der zuständigen Gewerkschaften bzw. Industriege
werkschaften Voraussetzungen für die volle Entfaltung der 
Initiative und Schöpferkraft aller Mitarbeiter, gibt für die 
Durchführung des sozialistischen Wettbewerbs, die Neuerer- 
und Rationalisatorenbewegung sowie die Ausarbeitung der 
Betriebskollektivverträge die grundsätzliche inhaltliche Orien
tierung und gewährleistet die Durchsetzung der sozialpoliti
schen Maßnahmen.

(5) Der Minister gewährleistet den Aufbau eines rationell 
organisierten einheitlichen Informationssystems für Planung, 
Rechnungsführung und Statistik.

§12
(1) Der Minister ist auf dem Gebiet der Kultur und Kunst 

verantwortlich für die planmäßige Durchsetzung der Erfor

dernisse der wissenschaftlichen Arbeitsorganisation. Er sichert 
die Festlegung abrechenbarer Aufgabenstellungen für die spe
zifischen Aufgaben der wissenschaftlichen Arbeitsorganisation 
und der Schwerpunkte für die Arbeitsstudien, für die Arbeits
gestaltung und für die Arbeitsnormung sowie für die Ratio
nalisierung der Verwaltungsarbeit.

(2) Der Minister nimmt Einfluß auf die Gestaltung der Ar
beite- und Lebensbedingungen der in seinem Verantwortungs
bereich Beschäftigten, insbesondere im Zusammenhang mit 
Maßnahmen der sozialistischen Rationalisierung. Bei der Aus
arbeitung und Durchsetzung der Grundrichtung der sozialisti
schen Rationalisierung arbeitet er mit den örtlichen Staats
organen und den Zentralvorständen der Gewerkschaft Kunst 
sowie der Industriegewerkschaft Druck und Papier zusam
men. Er hat die Aufgaben zur Verbesserung der Arbeits- und 
Lebensbedingungen, zur Erhöhung der Ordnung und Sicher
heit, der Disziplin und Sauberkeit in die Rechenschaftslegun
gen der Leiter der unterstellten Betriebe und Einrichtungen 
einzubeziehen.

(3) Der Minister nimmt Einfluß auf die Gestaltung der Ar
beitsplätze und der Arbeitsbedingungen, sichert die Einhal
tung der Erfordernisse des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, 
setzt Maßnahmen zur Erleichterung körperlich schwerer und 
gesundheitsschädigender Arbeiten durch, kontrolliert die Ver
sorgung der Mitarbeiter, insbesondere der Schichtarbeiter, und 
die unterstellten Betriebe und Einrichtungen bei der Durch
führung von Maßnahmen zur Erleichterung des Lebens der 
berufstätigen Frauen und Mütter.

§13
(1) Der Minister bestimmt die Aufgaben der ihm unterstell

ten Betriebe und Einrichtungen und bestätigt deren Statuten, 
Struktur- und Stellenpläne. Er ist verantwortlich für die ra
tionelle Gestaltung ihrer Leitung und Organisation und für 
die ständige Vervollkommnung ihrer Arbeit.

(2) Der Minister ist verantwortlich für die Anleitung und 
Kontrolle der Leiter und fordert regelmäßig von ihnen Re
chenschaft. Der Minister ist gegenüber den Leitern und Mit
arbeitern im Ministerium weisungsberechtigt. Er allein ist 
berechtigt, den Leitern der unterstellten Betriebe und Ein
richtungen Weisungen zu erteilen. Der Minister hat das Recht, 
deren Weisungen aufzuheben, wenn dies zur besseren Erfül
lung der Aufgaben oder zur Durchsetzung der sozialistischen 
Gesetzlichkeit erforderlich ist.

(3) Der Minister ist für eine der führenden Rolle der Ar
beiterklasse entsprechende Auswahl, Entwicklung, Erziehung, 
Qualifizierung und Weiterbildung sowie den Einsatz der Ka
der im Ministerium und der Leitungskader der dem Ministe
rium unterstellten Betriebe und Einrichtungen entsprechend 
den Nomenklaturen sowie für die Bildung der Kaderreserve 
verantwortlich. Er nimmt entsprechend der von ihm festge
legten Kadernomenklatur die Berufung und Abberufung lei
tender Kader vor. Er ist Disziplinarvorgesetzter der genann
ten Leiter und Mitarbeiter.

(4) Das beratende Organ des Ministers ist das Kollegium. 
Es unterstützt den Minister durch Beratung insbesondere von 
Grundfragen der Entwicklung des geistig-kulturellen Lebens, 
der Kunst und Literatur, der langfristigen Planung, der Fünf
jahr- und Jahrespläne, des sozialistischen Wettbewerbs und 
der Rationalisatorenbewegung sowie der weiteren Verbesse
rung der Arbeits- und Lebensbedingungen der Werktätigen. 
Aufgaben und Arbeitsweise des Kollegiums werden durch 
Verfügung des Ministers bestimmt. Vorsitzender des Kolle
giums ist der Minister.

(5) Der Rat für Kultur ist ein zentrales beratendes Gremium 
beim Minister, dem Vertreter anderer zentraler Staatsorgane 
sowie gesellschaftlicher Organisationen, Künstler, Kultur
schaffende und Werktätige aus Industrie und Landwirtschaft 
angehören. Er hat die Aufgabe, wichtige ideologische, kultur
politische, prognostische und konzeptionelle Probleme der 
Kultur und Kunst bei der Entwicklung der sozialistischen 
Nationalkultur zu behandeln. Aufgaben und Arbeitsweise des


